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-  Personen, die Ersuche[n] auf Übersied
lung gestellt haben und mit Einricht
ungen und Kräften im Operationsgebiet 
in Verbindung stehen, derartige Kon
taktaufnahmen oder Demonstrativ
handlungen angedroht haben bzw. zu 
spontanen und unkontrollierbaren Re
aktionen neigen;

-  Personen, die zu reaktionären klerikalen 
Kräften und anderen inneren Feinden in 
der DDR bzw. zu feindlich-negativen 
Einrichtungen und Kräften im Operati
onsgebiet und dem übrigen Ausland 
enge, operativ bedeutsame Kontakte 
unterhalten;

-  Personen mit feindlich-negativer Grund
einstellung, die aufgrund früherer beruf
licher Tätigkeit über Kenntnisse zu ge
heimzuhaltenden Tatsachen von For- 
schungs-, Entwicklungs- und Produkti
onsvorhaben der Landesverteidigung 
verfügen und einen Unsicherheitsfaktor 
darstellen;

-  Untersuchungsgefangene, gegen die 
operative Beweise hinsichtlich der Be
gehung von Staatsverbrechen und an
derer politisch-operativ bedeutsamer 
Straftaten sowie solcher Straftaten ge

gen die Persönlichkeit vorliegen, deren 
Ermittlungsverfahren jedoch wegen des 
Fehlens offizieller Beweismittel einge
stellt werden mußte;

-  Strafgefangene, die wegen Staatsver
brechen, anderer politisch-operativ be
deutsamer Straftaten und Straftaten der 
schweren allgemeinen Kriminalität ver
urteilt worden sind, deren Strafverbü
ßung gemäß Urteilsspruch abgelaufen 
ist, jedoch die Voraussetzungen für die 
gesellschaftliche Wiedereingliederung 
nicht gegeben sind.

Personen, bei denen durch die Deutsche 
Volkspolizei, Abteilung K, Arbeitsrichtung I, 
der begründete Verdacht erarbeitet wurde, 
daß sie im Verteidigungszustand die Durch
setzung einer hohen öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit erheblich beeinträchtigen. 
zu beachten: Personen, bei denen aufgrund 
schwerwiegender psychiatrischer Fehlent
wicklung krasse Verhaltensstörungen auf- 
treten und von denen in bestimmten Span
nungssituationen ernste Beeinträchtigun
gen der öffentlichen Ordnung und Sicher
heit ausgehen können, sind in geschlossene 
Einrichtungen einzuweisen (kein Isolie
rungsbeschluß erforderlich).«
(ebenda, zitiert nach Studie S. 20 u. 21)
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